
Entwurf 

Schutz- und Hygienekonzept 

für die Jungbläserausbildung bei Posaunenchören 

(Stand 15. Juni 2020) 

Kirchengemeinde … 

 

- Unterricht im ausreichend großen Unterrichtsraum, regelmäßiges (Quer)lüften nach 

20 min 

- Dokumentation des erteilten Unterrichts 

- 2 m Abstand, kein Körperkontakt (auch nicht für Hilfestellungen im Unterricht) 

- Vor und nach dem Unterricht Mindestabstand zwischen den beteiligten Personen 

(und den abholenden Eltern) von 1,5 m. Wo der Mindestabstand nicht eingehalten 

werden kann, muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. 

- keine Atemübungen, keine Lippen- und Mundstückübungen (Buzzing) 

- nur das eigene Instrument und Mundstück wird benutzt 

- Händehygiene mit Flüssigseife/Desinfektionsmittel und Einmalhandtüchern vor dem 

Unterricht (Bereitstellung und unkomplizierter Zugang) 

- Beachtung der Hust- und Niesetikette 

- verantwortungsvoller Umgang mit dem Kondenswasser, Entsorgung des 

Kondenswassers durch dessen „Verursacher“ (z. B. Einmalhandtücher o. ä.) 

- Schüler/innen, Eltern und Ausbilder/innen werden in das Hygienekonzept 

eingewiesen 

- Schutz gefährdeter Schüler/innen und Ausbilder/innen 

- Unverzügliche Information aller Schüler/innen (Eltern) bei Bekanntwerden einer 

Infektion 

- Nicht unterrichtet werden dürfen: 

o positiv auf SARS-CoV-2 getestete Personen 

o Personen, denen Quarantäne verordnet wurde 

o Personen mit Erkältungssymptomen 


